
⊠ Zutreffendes bitte ankreuzen!                                                                                                                                    Stand I/2008 

 

Bestätigung des zuständigen Gemeindeamtes (Magistrates) 
zum Ansuchen um Feststellung der Förderbarkeit für die Errichtung eins Eigenheimes  

 beim Amt der Bgld. Landesregierung, Landesamtsdirektion – Raumordnung und Wohnbauförderung 
 

Die Feststellung dient ausschließlich als Nachweis für die Grundsteuerbefreiung. 
Die Baufreigabe oder Baubewilligung muss nach dem 1. Jänner 2007 erteilt worden sein. 

 
 

Förderungswerber:  

Familien- und Vorname(n) Geburtsdatum  
Österreichische 
Staatsbürgerschaft

                 Ja    Nein 

                 Ja    Nein 
   

derzeit wohnhaft in:                   
 PLZ Ort Straße Nr. 

 

Bauort:                         
 Adresse KG. EZ. Gst.Nr. 
 

Es handelt sich um ein Objekt mit        Wohneinheit(en)  

und nachstehender(n) Wohnnutzfläche(n):        

Standortbezogene Energiekennzahl:        

Die Baufreigabe wurde am       mit Zahl:       erteilt. 

Der Baubewilligungsbescheid wurde am       mit Zahl:       erteilt.

Beim gegenständlichen Bauvorhaben handelt es sich um einen  
  Neubau          Dachgeschoßaufbau          Dachgeschoßausbau 

Unter der Adresse des zu fördernden Objektes hat (haben) nachstehende Person(en)  
den Hauptwohnsitz begründet 

Familien- und Vorname(n) Geburtsdatum  

             

             

             

             

             

             

          
Datum  Amtssiegel  Bürgermeister 

 


